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RS OGH 1991/9/26 6Ob9/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1991

Norm

AktG §139 Abs3

Rechtssatz

§ 139 Abs 3 AktG verp ichtet den Abschlußprüfer, eine Ausfertigung seines Prüfungsberichtes jedem einzelnen

Aufsichtsratsmitglied persönlich zukommen zu lassen. Der Ausfolgungsverp ichtung des Abschlußprüfers entspricht

ein gerichtlich verfolgbarer Individualanspruch des Aufsichtsratsmitgliedes gegen den Abschlußprüfer.
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